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GEMEINDE DACKENHEIM
B-PLAN i'KIRCHHEIMER STRASSEN 2 VON 12

l FESTSETZtJNGEN DES BEBAIJIINGSPLANES

$ 1 RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH DES BEBAUUNGSPLANES

DER RÄUMLICHE GELTUNGSBEREICH DES BEBAUUNGSPLANES IST IN DER
ZEICHNERISCHEN DARSTELLUNG MIT GESTRICHELTER LINIE UMFAHREN .

$ 2 BESTAlJDTEILE DES BEBA{JUNGSPLANES

GEM. BAUGESETZBUCH (BAUGB) IN DER FASSUNG DER BEKAlINTMACliUNG VOM
27. AUGUST 1997 (BGBL.IS. 2141) , IN VERBINDUNG MIT DER BAU-
NUTZUNGSVERORDNUNG (BAUNVO) IN DER FASSUNG DER . BEKAIINTMACHUNG VOM
23 .JANUAR 1990 ZULETZT GEÄNDERT DURCH ART . 3 11aVESTITIONS-UND WOHNBAU
LANDGESETZ VOM 2 2 . 04 . 1 9 93 .

1 . ZEICHNERISCHER TEIL

1 . 1 . BEBAUUNGSPLAN
1 . 2 . INTEGRIERTER GRUNORDNUNGSPLAN

2 . SCHRI FTLICHER TE IL

2 . 1 . PLA)JIJNGSRECHTLICHE FESTSETZtJNGEN
2 . 2 . FESTSETZUNGEN ZUR GRUNORDNUNG
2 . 3 . ORTLICHE BAIJVORSCHRIFTEN



GENE INDE DACKENHEIM
B-PLAN ''KIRCHHElFfER STRASSE 3 VON 12

2.1 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (5 9 ABS 1-3 BAUGB )

A) ART DER BAULICHEN NIJTZUNG
&J BAUNVO (4 +5 ) )

S 9 ÄBS. NR. l BAIJGB +

DORFGEBIET GEM . S 5 BAU]JVO

li:).:DORF cr BIETE.;DiEWEiL;nER.:tiNTE R Brill(;tina.:ni=Riu n=sc]iaEJlss=E],LEN -:LXN])-UND;
FORSTWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBE, DEM WOHNEN UND DER UNTERBRINGUNG VON
NICHT tVESENTLICH STORENDEN GEWERBEBETRIEBEN, SOWIE DER VERSORGUNG DER
BEWOHNER DES GEBIETES DIENENDEN }iANDlqERKSBETRIEBEN. AUF DIE BELANGE
DER LAND UND FORSTWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBE; EimscnLiESSLiCH IHRER
ENTWICKLUNGSMOGLICHKEITEN IST VORRANGIG ROCKS'l'CHT ZU NEHDIEN

12)
l

2

ZULASS IG S IND
WIRTSCFiAFTSSTELLEN LAND- UND FORSTWIRTSCFiAFTLICHER BETRIEBE U}JD DIE
DAZUGEHÖRIGEN WOHNUNGEN UND WOHNGEBÄUDE ,
KLEINSIEDLUNGEN, EINSCHLIESSLICH WOFiNGEBÄUDE MIT ENTSPRECHElaDEN NUTZ-
GARTEN UND LANDWIRTSCHAFTLICHE NEBENERWERBSSTELLEN.
SONSTIGE WOHNGEBÄUDE ,
BETRIEBE ZUR BE UND VERARBEITUNG tJND SAMMLUNG LAlgD U}JD FORSTWIRT
SCHAFTLICHER ERZEUGNISSE ,
EINZELFiANDELSBETRIEBE, SCFiANK- UND SPEISEWIRTSCFiAFTEN, SOWIE BETRIEBE
DES BEHERBERGUNGSGEWERBES ,
SONSTIGE GEMERBEBETRIEBE ,
ANLAGEN FÜR ÖRTLICHE VERWALTUNGEN, SOWIE FÜR KIRCHLICHE, KULTURELLE.
SOZIALE, GESUNDHEITLICHE UND SPORTLICHE ZWECKE,
GARTENBAUBETRI EBE

3
4

5

6
7

8

UND S PE l SEWIRTSCFiAFTEN .

r')
NICHT ZULASSIG SIND GEM. 5 1 ABS.. 5 }.Ir.l BAUNVO

9 . TANKSTELLEN ,

DIE AUSNAHMEN GEM. 5 5 ABS.3 BAUNVO :.HERDEN NICHT BESTAlgDTEIL DES
B PLANES. (5 1 ABS.6 NR.l BAUlJVO)

3tJwc :( S 9 XBS. l }JR.l BAUGB
1. V. M. S 17 ABS. 10 BAUNVO

FEST'LEGUNG GEM. PLANEINTRAG ALS HÖCHSTWERT. DIESE HÖCHSTWERTE SIND ZU
LASSIG, SOWEIT DIE FESTSETZUNGEN DER ÜBERBAUBAREN GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
SOWIE DIE 'VORSCHRIFTEN DER LBAUO NICHT ZU EINER GERINGEREN AUSNUTZUNG
ZWI NGEN



GEMEINDE DACKENHEIM
B--PLAN iiKIRCHHEIMER STRASSEN' 4 VON 12

C) Ba.UWEISE ( 5 9 a.BS. l NR.2 BAUGB )

DIE BAUME l SE WIRD GEM PLANEINTRAG MIE FOLGT FESTGELEGT

OFFENE BAUWEISE, }JUR EINZELHAUSER ZULASSIG

D) STELLtJNG DER BAULICHEN ANLAGEN { S 9 ÄBS l NR.2 BAUGB )

DIE GEBÄUDE SIND .PARALLEL ZU DEN STRASSENSEITIGEN BAUGRENZEN (S 23
ABS . 3 BAUNVO ) ZU ERRICHTEN .

(

E) FLACHEN FUR GARAGEN. STELLPLÄTZE UND NEBENANLAGEN
(S 9 ABS. ]. lIR.4 BAUGB )

GARAGEN- SIND AUF DEN BESONDERS GEKENNZEICHNETEN FLACHEN UND INNERFiALB
DER UBERBAUBAREN FLACHE ZULASSIG .
VOR DEN GARAGEN IST EIN STELLP],ATZ ALS STAURAUM ZUR OFFENTLICHEN
VERKEHRSFl:,SCHE (STASSENBEGRENZUNGSLINIE} VON MINDESTENS 5 , 00 m VORZU
SEHEN

NEBENANLAGEN IN FORM VON GARTENHÄUSCHEN UlgD / ODER PERGOLEN SIND BIS ZU
EINER GROSSE VON 16 M2 FUR DAS ERSTGENANNTE UND 30 HZ FUR LETZTERE ZUGE
LASSEN, SOFERN SIE. DEN BAUORDNUNGSRECHTLICHEN FESTSETZUNGEN DIESER SATZ
UNG ENTSPRECHEN tJND SONSTIGE NACHBARRECHTLICHE VORSCHRIFTEN NICHT ENTGE
GENSTEHEN .

\.

/

F) ZAHL DER WOHN[JNGEN IN WOHNGEBÄUDEN
( S 9 Ë.BS.l NR.6 BAUGB )

IM GELTUNGSBEREICH DES BEBAUUNGSPLANES SIND FLUR ZMEI MOHNUNGEN JE
MOHNGEBAUDE ZULASS IG .



GAME INDY DÄCKENHEIM
B-PLAN ''KIRCHHEIMER STRASSE'- 5 VON 12

G) OFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHEN
S 9 ABS. l NR. ll BAUGB

VERKEHRSFLÄCHEN, VERKEHRSFLÄCHEN BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG. SOWIE
FLACHEN FUR DAS P;\RKEN VON FAHRZEUGEN SIND IM GESAMTEN GELTUNGS-
BEREICH DES BEBAUUNGSPLANES ENTSPRECHElJD DEM EINTRAG IN DIE PLAN-
ZE ICHNUNG FESTGESETZT
ZUR GLIEDERUNG DES STRXSSENRAUMES liND xus cntjwoEm DER SICHERHEIT nES
FLIESSENDEN UnD RUHENDEN KRAFTFAHRZEUGVERKEHRS , SOWIE DER ANDEREN
VERKEHRSTEILNEHMER, SIND AN DEN IN DER PLANZEICHNtJNG GEKENNZEICHNETEN
STELLEN VERKEHRSGRUNFLACHEN (BAUMSTAlgDORTE) ANZULEGEN UND DAUERFiAFT ZU
UNTERFiALTEN

H}-:FËiÄCHEN-M=T-;GE H- IJlID-FAHRREeHTEN
( S 9 ABS. l NR.21 BAUGB )

DIE MIT GEH- UlqD FAHRRECHT GEM. PLANDARSTELLUNG BELASTETE FLÄCHE SOLL
DEN }JUTZUNGSBERECHTIGTEN DER ANGRENZENDEN LANDE:IRTSCliAFTLICHEN FLÄCHEN
ALS WIRTSCHAFTS- UlqD WENDEWEG DIENEN.

IL FLÄCHEN . ZUR HERSTELLUNG pES STRASSENKÖRPERS
S 9 ABS. l ){R.26 BAUGB

PARALLEL ZUR STRASSENBEGRENZUNGSLINIE MUSS EINE FLÄCHE BIS ZU EINER
BREITE VON 1, 0 m ZUR HERSTELLUNG VON ERSCHLIESSUNGSANLAGEN IN AN-
SPRUCH GENOMMEN WERDEN. DIESE ZEITLICH AUF DIE DAUER DER HERSTELLUNG
BEGRENZTE INANSRUCHNAHME IST VON DEN GRUNDSTÜCKSEIGENTtJMERN ZU DULDEN

S 9 ABS. 2 BBAUG

BEZUGSHOHE +/ O,OO IST OK STRASSENBELAG DER AM NÄCHSTEN GELEGENEN
OFFENTLICHEN VERKEHRSFLÄCHEN (GEPLANTE ODER AUSGEFÜHRTE GR;\DIENTE) IN
GEBAUDEMITTE BZM . GARAGENMITTE .
DIE OBERK;\NTE DES FERTIGBODENS ÜBER DEM KELLERGESCHOSS DARF EINE HÖHE
VON + 0 , 6 0 m NICHT UBERSTEIGEN
DIE LBAUO $ 2 ABS 4 IST BEI }iÄNGIGEM GELÄlgDE ZU BEACHTEN
VERSETZTE EBENEN INNERHALB DES GEBÄUDES SIND ZULÄSSIG.
DIE TRAUFHÖHE GEMÄSS LBAUO DARF EINE HOHE VON 4. 50 m NICHT ÜBERSCHREITEN
BEI VORSÄTZEN IN DER GEBÄUDEFLUCHT, DIE WENIGER ALS 40 % DER GEBÄUDE
LANGE BETRAGEN, DARF DIE ANGEGEBENE HÖHE ÜBERSCHRITTEN WERDEN
DIE HOHE DES KNIESTOCKES WIRD BEGRENZT AUF 1, 00 m.
DIE HOHE DES KNIESTOCKES WIRD ERMITTELT ALS lylASZ VON OBERK;\NTE ROHDECKE
BIS OBERKANTE SPERREN AN DER AUSSENSEITE DER AUSSENWAND
BEI GEBAUDERUCKSPRtJNGEN, DIE WENIGER ALS 40 % DER CEnÄuoELjimcE BETRAGEN
DARF DIE ANGEGEBENE HOHE UBERSCHRITTEN WERDEN
DIE l\MAXIMAL ZULASSIGE FIRSTHOHE BETRÄGT 10, 00 m
DIE OBERE;\NTE DES FERTIGBODENS DER GARAGE DARF EINE HÖHE VON
NI CHT UBERSTE IGEN
HIMMELS: KELLERGESCHOSSE DER BAULICHEN ANLAGEN SIND AUFGRUND DER TOPO
GRAPHISCHEN VERHALTNISSE NICHT IMMER IM FREIEN GEFÄLLE ;\N DAS ÖFFENT
LICHE KANALNETZ ANZUSCHLIESSEN UND ZU ENTVIÄSSERb! FÜR DIE IM UG ARGE
ORDNETEN NASSRAUME SIND ENTSPRECHENDE ABVIASSERHE3E;\KLAGEN VORZUSEHEN
(VERGL. DIN 1986 "ERTL'/ÄSSERUNGSANLAGEN FUR GEBÄUDE t GRUNDSTUCKE)

r3

+ 0, 20 m



GEMEINDE DACKENHEIM
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2 . 2 FESTSETZtJNGEN ZUR GR(ANORDNUNG

2 . 2 . 1 MASSNÄlIMEN ZUM SCllUTZ, ZIJR PFLEGE IJlID ZUR ENTWICKLUNG VON NATIJR UND
naunscnn.PT ($ 9 A.BS. ! nR 20 B4qgp

ZUM AUSGLEICH DES OKOLOGISCHEN DEFIZITEN SIND AUF DEM FLURSTUCK
NR. 806/5 MINDESTENS 50% DER FLÄCHE ALS STREUOBSTWIESE ANZULEGEN-
HIERBEI SIND MINDESTENS 15 0BSTHOCHBAUME ANZUPFLANZEN tJND MIT ERSATZ
VERPFLICHTUNG ZIJ UNTERHALTEN: UNTER DEN OBSTBÄUMEN IST EINE WIESEN-
MISCHUNG MIT EINEM MINDESTENS 20%IGEN KRAUTERÄNTEIL. EINZUSAEN
EINE BEWEIDUNG DER STREUOBSTMIE$E IST UNZULASSIG. DIE STREUOBSTWIESE
IST MITTELS EINES WEIDEZAUNES VON DER ANGRENZENDEN WEIDEFLACHE ABZU
TRENNEN .

DIE RESTLICHE FLÄCHE DES FLURSTÜCKES NR. 806/5 IST ALS WIESE MIT EINER (
GEEIGNETEN WIESENMISCHUNG EINZUSAEN. DIESE FLACHE KAgaN 'AUCH ALS WEIDE-
WEIDEFLÄCHE GENUTZT WERDEN: EINE BEWEIDUNG IST JEDOCH SCHONEND VORZU-
NEHMEN. SO DASS EINE DAUERGRASNARBE ERHALTEN BLEIBT. EINE DAUERWEIDE IST
FLUR ZULÄSSIG SOMEIT NICHT MEHR ALS 2 PFERDE ODER GROSSVIEHEINHEITEN AUF
DER FLACHE UNTERGEBRACHT WERDEN.

\

2. 2 . 2 FLÄCHEN Pttn DXS aJqPFLaNZEN VON BXiJMEN, STRÄUCHERN unD SONSTIGEN BX-
PFLANZIINGEN, SOWIE BINDtJNGEN FIJR BEPFLANZtJNGEN U}TD FIJR ' DIE 'ERliALTIJNG
VON BAIJMEN, .STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZtJNGEN
( S 9 ABS. l }IR. 25 A tJND B BAUGB )
i.V. MIT 5 17 ABS. 3 LPFLG - LANDESPFLEGEGESETZ - j..d.F. v. 27.03.87

BÄUME .SIND WEGBEGLEITEND AN DER K 2 IN REIHE AUF DIE BAUGRUlTDSTÜCKE
GEM. PLÄNZEICHNUNG ZU PFLANZEN.' DIE ANZAHL DER BAUME: ll STUCK,
QUALiTATS - UND GROSSENMERKMALE :

SPITZAHORN. HOCHSTAMM. 4 x VERPFLANZT MIT BALLEN. STAMMUMF. 18 20 cm

IN DEN ERSCHLIESSUNGSSTRASSEN SIND STRASSEIIBAUME GEM

DIE PFLANZSTANDORTE FUR DIE BAUME IM OFFENTLICHEN STRASSENRAUM SIND MIT
MIND. 9 QM GROSSEN BAUMSCHEIBEN UND STAMMSCHUTZ ZU VERSEHEN
6 STRASSENBAUME
QUALITATS- UND GROSSENMERKIIALE :

SPITZAHORN, HOCHSTAMM. 4 x VERPFLANZT MIT BALLEN, STAMMUMF

SETZEN
PLANZEICHlaUNG 'ZU

)

18 - 20 CM

lFINERHALB DER BAUGRUNDSTUCKE SllaD GEM. PLANZEICH}JUNG 3 BZtV.- 4-REINIGE
STRAUCHHECKEN (l STRAUCH JE 1, 5 mz FLACHE) ZU PFLANZEN ZUR AUSWAHL
KOMMEN STRÄUCHER 'NACH LISTE C: DIE INNERE REIHE KANN AUS ZIERGEHOLZEN
(KEINE KONIFEREN) AUSGEBILDET WERDEN.

INNERHALB DER SUDWESTLICH GELEGENEN "FLACHEN FUR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ,
ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATIJR UND LANDSCHAFT" (TEILBEREICH
voN FLURST{)CK 805) TST DER VORHANDENE BEWUCHS (SAUERKiRSCn NiEDERSTÄMME)
ZU ERF{ALTEN tJND ERSATZPFLICHTIG ZU UNTERHALTEN.

;\N DER KREUZUNG KREISSTRASSE/ ERSCHLIESSUNGSSTRASSE IST DIE BESTEHEbIDE
LINDE ZU ERHALTEN UND ERSATZPFLICHTIG ZU UNTERHALTEN



GEMEINDE DACKENHEIM
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PFLANZENAU$WAHLLISTE A(GROSSKRONIGE LAUBBÄUME)

QUALITATS- UND GROSSENMERKMALE :
HOCHSTAMM: 4 xv. . m. B. STU 18 20
KLEISTER: 2 xv.. He:i. o.B. 125 150

ACEH PLATANO1DES
ACER PSEUDOPLATANUS
BETULA PENDULA
FAGUS SYLVATICA
FRAXINUS EXCELS IOR
MALUS S PEC
PRU}JUS AVltJM
CYRUS':SPEE
QUERCUS PETRAEA
QUERCUS ROBUR
TI LIA CORDATA
ULMUS LAEVIS
U.A.

S PITZAHORN
BERGAHORN
SAlqDBIRKE
ROTBUCHE
ESCHE
APFEL -HOCHSTAMME
VOGELKIRSCHE
;MOSTBTRNENSORTE
TRAUBENEICHE
STIELEICHE
WINTERLINDE
ULME

PFLANZENAUSWAHLLISTE B( KLEIN UND MITTELKRONIGE LAUBBÄUME)

QUALIrÄTS - UND ' GROSSENMERKMALE :
STAMMBUSCH: 3 xv. . D. B . 12-14
KLEISTER: 2 xv.. Hei. o.B. 125-150

ACER CAMPESTRE
CARPINUS BETULUS
MORBUS AUCUPARIA
U.A.

FELDAHORN
FIAINBUCHE
VOGELBEERE

PFLANZENAUSWAHLLISTE C(STRÄUCHER)

QUXLITXTS U]JD GROSSENMERKMALE 2 x VERPFLANZT 0.B. 60 100

C
Ca
E

L
P
R
Ri
Ru
Pid
Sn
Sr
vl
Vo
U.A

CORNUS SANGUINES
CORYLUS AVELLANA
EUONYlbTUS EUROPEA
LIGUSTR\JM VULGARE
PRUNUS S PINOSA
RHA)ANUS FRANGULA
RIBES GROSSULAR IA
RUBUS FRUTI COSUS
REBUS IDAEUS
SAMBUCUS NIGRA
SAMBUCUS RACEMOSA
VI BURlgUlq LANTANA
VI BURNUM OPULUS

FiARTRIEGEL
NABEL
P FAFFEIIHUTCHEN
LIGUSTER
SCHLEHE
FAULBAUM
JOFiANNI SBEERE
BROMBEERE
HIMBEERE
HOLUNDER
TRAUB EN - HOLtJNDER
WOLLIGER SCHNEEBALL
GEMEINER SCHNEEBALL
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PFLANZENAUSWAnLLISTE D(OBSTnOCHSTAMME )

SUSSKIRSCHEN, WALNUSSE, PFLAUMEN, ZWETSCHGEN, MIRABELLEN
APFELSORTEN z.B . MILHELMSAPFEL. JAKOB FISCHER. BOSKOP
BIRNENSORTEN z .B . GUTE GRAUE. GEISHIRTEL. WASSERBIRNE
U A

PFLANZENAUSMAHLLISTE E (EINHEIMISCHE BODENDECKER )

EFEU, GOLDNESSEL, BLUTSTORCHSCHNABEL, STEINSAME
U A

HINWEIS

DIE REGELUNGEN DES NACHBARRECHTES SIND ZU BEACHTEN

VERKEHRSGRUN

IM VERKEHRSRAUM SIND AN DEN GEKENNZEICHNETEN STELLEN BAUME DER AUS
WAHLLISTE A ZU PFLANZEN UND MIT ERSATZVERPFLICHTUNG ZU UNTERFiALTEN

2:2.3 MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND
LANDSCHAFT
(S 9 XBS. l nX.20 BAUGB)

WEGE , STELLPLÄTZE UND ZUFAHRTEN SIND MIT WASSERDURCHLÄSSIGEN BELÜGEN
HERZUSTELLEN. ZULASSIG SIND Z.B . OFFENFUGIGES PFLASTER, RASEN-
GITTERSTEINE, SCHOTTERRASEN .

J
2 . 2 . 4 Ä]TPFLÄNZtJNGEN VON BÄUMEN STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLÄNZIINGEN

AUF JEDEM GRUNDSTÜCK IST MllJDESTENS EIN HOCHSTAMMIGER EINHEIMISCHER
l,AUBBAUM ODER EIN OBSTHOCHSTAMM (SIEHE LISTE D) ZU PFL;\NZEN.

DIE ANPFLANZUNGEN SIND ERSATZPFLICHTIG ZU UNTERHALTEN

DIE FASSADEN UBER 30 M2 SIND MINDESTENS ZU CA. 20 % M].T RANKENDEN
UND/ ODER KLETTERNDEN PFLANZEN ZU BEGRt)NEN, SOMEIT DIE ZULÄSSIGE }aUTZUNG
DIESES ERLAUBT

H l }TWE IS

UNGEACHTET EINER EVTL . NOTWENDIGEN MASSERRECHTLICHEN ERLAUBNIS ODER
BEMILLIGUNG SOLL ANFALLENDEN NIEDERSCHLAGSWASSER AUS DER DACHENTWAS
SERUNG GESAMMELT UND ALS BRAUCHWASSER VERWENDET ODER AUF DEM GRUND
STUCK ZUR VERSICKERUNG GEBRACHT WERDEN



GEMEINDE DACKENHEIM
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2 . 3 ÖRTLICHE BAWORSCHRIFTEN NACH LBAUO

LANDESBAUORDNUNG RHEINLAND-PFALZ (LBAUO) VOM 28 . NOVEMBER 1986

(GVBL. 1987 S.48) IN DER FASSUNG VOM 08.MjiRZ 1995

A. ÄUSSERE GESTALTUNG DER BAIJLICHEN ANLAGEN
5 86 ÄBS. l NR. l LBÄUO

DACHFORM

FÜR DEN GESAMTEN GELTUNGSBEREICH DES BEBAUUNGSPLANES SIND GEM. PLANEIN
Tree-€AIFTBLDÄeH Eft;r-ODE R-;AUSaÄTTBbDÄeH BRlaH USAMMBNGE SEIT'zT n-nitCnnR;='S oe
wiE WALMDACnER ALS DACnFORM zuLÄsslG.
KRUPPELWALME SIND ZULA$SIG .
FLACHDÄCHER SllJD GRUNDSÄTZLICH IJNZUEÄSSIG.

DACHTE IGUNG

DIE DACHNEIGUNG DER SATTELDÄCHER IST FESTGESETZT GEM. PLANEINTRAG.
BEI GEBÄUDEN MIT ZUSAMMENGESETZTEN SATTELDÄCHERN DÜRFEN DIE DACHNEIG
UNGER NICHT VONEINANDER ABWEICHEN .
DIE EINZELNEN DACHSEITEN EINES DACHES MASSEN EBENFALLS GLEICHE NEIGUÜGS
WINKEL AUFME l SEN

DACHEINDECKUNG

ZULASSIG SIND NUR ROTTONIGE ZIEGEL ODER BETONDACHSTEINE ALS DACHEIN-
DECKUNG. SCHWARZE, DUNKEL- ODER HELLGRAUE DACHEINDECKUNGEN SIND NICHT
6 U IJ/\D D l iJ .

DACHÜBERSTAlJD [JND TRAUFAUSBILDtJNG

DER DACHÜBERSTAND MUSS AN DER TRAUFSEITE MEHR ALS 50 CM UlJD AM ORTGANG
MEHR ALS 2 0 CM BETRAGEN

GESTALTUNG VON DACFiAUFBAUTEN DACHEINSCHNITTEN UND DACHFENSTERN

DACHAUFBAUTEN (DACHGAUBEN) SIND NUR IM 1 . DACHGESCHOSS ZULÄSSIG.
ZUR GLIEDERUNG DER DACHFLÄCHEN IST EINE KOMBINATION AUS MEHREREN (HOCH
STENS 3 STÜCK) DACHAUFBAUTEN MÖGLICH. STRASSENSEITIG DARF DIE EINZEL
BREITE NICHT MEHR ALS 3,50 m BETRAGEN. GEMESSEN AN DER BREITESTEN STELL..E
AUSNAHME : BEI FLEDERMAUSGAUBEN WIRD DIE MITTLERE BREITE GEMESSEN.
DER SEITLICHE ABSTAND ZUM ORTGANG MUß MINDESTENS 2. 50 m BETRAGEN
ZUM OFFENTLICHEN STRASSENRAUM SIND HÖCHSTENS ZWEI DACHFLÄCHENFENSTER ZU
LASSIG IHRE EINZELGROSSE DARF 1, 50 M2 NICHT UBERSCHREITEN
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DACHEINSCHNITTE ZUM OFFENTLICHEN STRASSENRAUM ALS LOGGIA ODER DACH
BALKONE SIND UNZUI,ESSIG. AUF DER DEM OFFENTLICHEN STlZASSENRAUM ABGE-
SANDTEN SEITE SIND DACHEINSCHNITTE UlaD/ODER DACliAUFBAUTEN BIS ZU EINER
GROSSE VON 40% DER LANGE DES DACHES ZULASSIG. DER SEITLICHE ABSTAND ZUM
ORTGANG MUSS MINDESTENS 2, 50 m BETRAGEN.

B . FASSADENGESTALTUNG DER BAULICHEN ANI.ACEH
(S 86 ÄBS . l NR. l LBAUO)

FENSTERÖFFNUNGEN ZUM ÖFFENTLICHEN STllASSENRAUM (
ZUM OFFENTLICHEN STRASSENRAUM SIND FENSTER SO ZU GESTALTEN, DASS STEH
ENDE FORlqATE ENTSTEHEN, D.H. DIE FENSTERHOHE MUSS GROSSER SEIN ALS DIE
FENSTERBREITE . BREITERE FENSTEROFFNtJNGEN SIND MOGLICH, ' DOCH SIND SIE
DURCH RAHMENHOLZER ODER PFEILER SO ZU GLIEDERN. DASS STEHENDE FENSTER-
FORMATE ENTSTEHEN .
FENG,TERELEMENTE, SOMIT TÜREN 'UND TORE MIT METALLISCH GLÄNZENDER OBER-'
FLACHE S IND NICHT ZULASS IG .
MOGLICH SIND HOLZ, KUNSTSTOFF U}JD DUNKEL ELOXIERTES ODER FARBBESCHICH-
TETES LEICHMETALL .

AUSSENW/\NDE

FOLGENDE MATERIALIEN. SOLLEN HAUPTSÄCHLICH VERWENDUNG FINDEN

PUTZ ALS GLATTPUTZ ODER KELLEla\#URFPUTZ , HOLZ, SANDSTEIN ODER SA}TDSTEIN
ÄHNLICHE MATERIALI EN .

)
FARBGESTALTUNG DER FASSADEN

DIE VERWENDUNG GRELLER FASSADENFARBE IST UNZULASSIG . VORGESCHLAGEN WERDEb}
ERD FARBEN IN PASTELLTONEN .

FOLGENDE MATERIALIEN SIND FUR DIE AUSSENMANDE UNZULASSIG

1-LATER'IALIEN MIT GLANZEl+DER OBERFLÄCHE, }lIE Z .B .GLASIERTE FLIESEN ODER
KERAMIKPLATTEN . AUSNAHME : FUR. GEBAUDESOCKEL ODER ALS GLIEDERUNGSELE-
MENT IM ERDGESCHOSS SIND MATTE KERAMIKPLATTEN IN ERDFARBEN MOGLICH,
DEREN PLATTENGROSSE JEDOCH NICHT GROSSER IST, ALS DAS DIN-FORMAT EINES
NF Z l EGELSTE INES
KUNSTSTOFF- , FASERZEMENT- , TEERPAPP- ODER METALLAUSSE}JWANDVERKLEID-
UNGEN, SOMIT VERKLEIDUNGEN AUS l\4;\RMOR ODER KUNSTSTEINPLATTEN
AUSSNAHF4E : SENKRECHTE FLACHEN VON DACHGAUBEN
GLASBAUSTEINE IN FENSTERN ZUM OFFENTLICHEN STRASSENRAUM
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C. GESTALTUNG DER NICHT tjBERBAUTEN GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
S 86 ÄBS. l NR.3 LBAUO

DIE NICHT ÜBERBAUTEN GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN BEBAUTER GRUNDSTÜCKE SIND GJIRTNER-
ISCH zu GESTALTEN UND zu PFLEGEN ODER NATURNAH zu BEGRtJNEN, SOWEIT SIE NICHT
ALS ZUFAHRT ODER ALS NOTWENDIGE STELLPLATZFIÄCHEN BENÖTIGT WERDEN
FUR DIE ARTENAUSWAHL DER BEPFL7\NZUNG GELTEN DIE ANGABEN DES BEBAUUNGSPLANES
'' FLACHEN ZUM ANPFLANZEN VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN" SINNGEMÄSS .
STANDPLÄTZE FÜR ABFALLBEHÄLTER, DIE UNMITTELBAR AN DIE ÖFFENTLICHE VERKEFiRS-
FLACHE ABGRENZEN, SIND UNZULÄSSIG. SIE SIND GESTALTERISCH IN DEN VORGARTEN
SO ZU INTEGRIEREN UND ABZUPFLANZEN, DASS SIE VOM ÖFFENTLICHEN STRASSENRAUM
AUS NICHT EINSEHBAR SIND (S 86 LBAUO) Z.B. DURCH FIAUER, HECKE, GELÄNDEMODEL
L l BI( UIV tj .

AUF DER DEM OFFENTLICHEN STRASSENRAUM ZUGEMANDTEN SEITE SllJD ABGRABUNGEN tJN-
WIMsglG HUii:5ëi10TTÜiJëEn Bis zu Eimb;R HOHE VON MAX. 0, '70 m UBER OK STRASSE

DIE NICHT BEBAUTEN GRUIIDSTÜCKSFLÄCHEN DÜRFEN NICHT TIEFER ALS DIE OBERKANTE
DER NÄCHSTGELEGENEN STRASSE ANGELEGT WERDEN .
IN DEN RANDBEREICHEN DES GELTUNGSBEREICHES DES BEBAUUNGSPLANES SIND DIE
HOHEN AN BESTEHE}JDE GELÄ}JDEFORMEN ANZUGLEICHEN .
DIE VORGARTEN, DIE FLÄCHEN ZWISCH'EN DEN ERSCHLIESSUNGSSTRASSEN UIID DER VOR-
DEREN BAUGRENZE UlJD EIN 5, O M BREITER GELÄNDESTREIFEN PARALLEL ZUR STRASSEN-
BEGRENZUNGSLINIE DÜRFEN NICHT ALS ARBEITE UND LAGERFLÄCHEN GElJUTZT WERDEN
DIE NICHT UBERBXUTEN GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN SIND ZU MIND. 25 % MIT STAlgDOkTGE-
RECHTEN GEHOLZEN ÄUS DER ARTENLISTE A-E ZU BEPFLANZEN.

ZULASS IG

ABGRENZUNGEN U){D DEREN GESTALTUNG

FÜR DIE ABGRENZUNGEN DER VORGJIRTEN ZUM ÖFFENTLICHEN STRASSENRAtJM UND SEIT
LICH JEWEILS BIS ZUR VORDEREN GEBÄUDEFLUCHT SIND NUR EINFRIEDUNGEN AUS HOLZ
BIS ZI.J EINER HOHE VON 80 cm ERLAUBT
SONSTIGE GARTENFLACHEN, DIE ZUR ERHOLUNG DER BEWOFiNER DIENEN, KÖNNEN ZU
OFFENTLICHEN VERKEHRSFLÄCHEN ZUM SCHUTZ VOR EINSEHBARKEIT, WllJD USW. MIT
HECKEN UND HOLZLAMELLEN ODER HOLZPALISADEN BIS ZU EINER HOHE VON ]., 80 m ALGE
GRENZT MERDEN. ZWISCHEN BENACHBARTEN GRU}JDSTÜCKEN SIND NUR HECKEN IN VERBIN-
DUNG MIT MASCHEIIDRAHT ZULÄSSIG.
AUSNAHMSWEISE KÖNNEN ZWISCHEN BENACHBARTEN GRU)JDSTÜCKEN HOLZPALISADEN . HOLZ
LAMELLEN ODER MAUERN ALS SICHT , WIND ODER SONNE}TSCHUTZ ZUGELASSEN WERDEN
SOFERN SIE EINE HÖHE VON 1,80 m UND EINE GESAMTLAFiGE VON 6.00 rn NICHT UBER

BEI EINFRIED[JNGEN ZU DEN ANGRENZENDEN LANDWIRTSCHAFTLICH GElJUTZTEN GRtJND-
STUCKEN WESTLICH DES PLANBEREICHES SIND DIE BESTIF©'LUNGEN DES NACHBARRECHTSGE
SETZEN RHEINLAND PFALZ ZU BEACHTEN

SCORE STEN

I'\
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E NACHRICHTLICHE IJBERNAlIME GEM. S 9 ABS. 4 BAUGB

1 . BODENDENKMALPFLEGE

UNMITTELBAR NÖRDLICH AN DAS GEPLANTE BAUGEBIET SCHLIESST EIN GRABERFELD DES
6. - 7. JHS. N. CHR. AN. ES IST ZU ERWARTEN, DASS AUCH IM BAUGEBIET GRÄBER
ANGETROFFEN WERDEN .
DIE AUSSCHREIBIINGEN SIND SO ZU HALTEN, DASS IN DEN PI,ANSTRASSEN ZUNACH.ST DER
MUTTERBODEN ABGESCHOBEN WIRD UND DAlJN BIS ZUR KANALVERLEGUNG GENÜGEND ZEIT
(EVTL. BIS ZU EINEM VIERTELJAHR) PtJK EVTL. AUSGRABUNGEN ZtJR VERFÜGUNG STEHT

DAS VERFAHREN IST IN EINEM ORTSTERMIN BALDMOGLICHST ABZUKI.ARON.

2 . LEITUNGSCHUTZSTREIFEN PFÄLZWERKE

DIE BAUANTRAGE FUR DIE VOM LEITUNGSSCHUTZSTREIFEN DER 20 KV-LEITUNG BETROF
FENEN GRUNDSTUCKE SIND DER BETRIEBSABTEILUNG DER PFALZWERKE IN MAXDORF ZUR
STELLtJNGNAHME VORZULEGEN .
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